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Die neuen Bestimmungen des 
Regelwerks für den Turniersport in 

Deutschland 



w
w

w
.p

fe
rd

-a
kt

ue
ll.

de
D

E
U

T
S

C
H

E
 R

E
IT

E
R

L
IC

H
E

 V
E

R
E

IN
IG

U
N

G
LPO 2018 – Voltigieren
Allgemeine Bestimmungen

§ 16 Registrierung und Identifikation von 
Turnierpferden

4.

• […] Alle ab dem 1. Juli 2009 geborenen Pferde müssen mit einem 
Transponder gekennzeichnet sein. […]

Anmerkung:

• Die pflichtmäßige Kennzeichnung per Transponder für ab 2009 
geborene Pferde ist eine gesetzliche Vorgabe laut EU-Bestimmung.
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Einführung der Klasse E (Lkl. 7):

§ 17 Turnierteilnehmer/Altersklassen/[…]

2.4.2

• […] Gruppenvoltigierer in der Kl. E und in der altersbegrenzten Kl. A 
werden höchstens 16 Jahre (A16) […] alt.

Die Lkl. 7 / Klasse E wurde in allen betreffenden Paragraphen ergänzt!

Anmerkung:

• Analog der anderen Pferdesport-Disziplinen wird der Übergang von 
WBO in den Turniersport nach LPO erleichtert und sinnvoll gestaltet. 

• Als Einstiegshilfe wird die Jahresturnierlizenz zum halben Preis 
angeboten und der Wechsel eines Voltigierers kann kostenlos und auch 
telefonisch bei der FN veranlasst werden. 
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§ 17 Turnierteilnehmer/Altersklassen/[…]

2.4.4

• Doppelvoltigierer – werden im laufenden Kalenderjahr mindestens 14 
Jahre alt.

• Junior-Doppelvoltigierer – werden im laufenden Kalenderjahr 
mindestens 12 Jahre und höchstens 18 Jahre alt.

Anmerkung: 

• Mit dieser Änderung wird den Junioren der Einstieg in den Doppelsport 
und die Hinführung zum Leistungs- und Spitzensport durch einen 
methodisch behutsameren Aufbau erleichtert. 

• Die Unterteilung nach Junior und Senior macht den Wettbewerb 
attraktiver für die Junioren, da sie dann nicht mit den leistungsstarken 
Senioren konkurrieren müssen.
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§ 40 Arzt, Tierarzt, Hufschmied

4. Hufschmied

• Bei Vielseitigkeits-LP, Teilprüfung Gelände sowie Gelände-LP 
Fahren ist die Anwesenheit vorgeschrieben. Bei allen sonstigen 
LP ist die Anwesenheit eines Hufschmieds, sofern vorgesehen, 
in der Ausschreibung bekanntzugeben.
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§ 56 Richtereinsatz

1.2.2 Voltigieren

• LP der Kl. E bis L: mindestens zwei getrennt sitzende Richter mit der 
erforderlichen Qualifikation

• LP der Kl. M, S und Junior: mindestens drei, höchstens sechs getrennt 
sitzende Richter mit der erforderlichen Qualifikation

Anmerkung:

• Es besteht die Möglichkeit der Aufteilung der Richterbeurteilung analog 
Deutsche Meisterschaften in die Kategorien 1. Technik: Ausführung/ 
Schwierigkeit, 2. Gestaltung, 3. Pferd. Komplexe Sachverhalte werden 
für die Richter einfacher gemacht und die Noten transparenter für die 
Aktiven. Ein rotierendes System ist erforderlich, so dass sich nicht 
einzelne Richter auf eine Aufgabe spezialisieren.
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§ 65 Allgemeine Teilnahmebeschränkungen von […], 
Longenführern und Voltigierern

3. V-LP:

• Einzel-/Gruppen- und Doppelvoltigierer dürfen in einer V-LP nur einmal 
starten.

• Ein Gruppenvoltigierer darf auf einer PLS nur in einer Gruppen-V-LP 
starten (Ausnahme: Start in Junior-Gruppen-LP).

• Juniorvoltigierer dürfen pro Wettkampftag höchstens in zwei V-LP 
starten.

Anmerkung:

• Um die Junioren zu schützen und vor allem Verletzungen vorzubeugen, 
wird der Start auf max. zwei Voltigierleistungsprüfungen pro 
Wettkampftag eingeschränkt.
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§ 72 Ausrüstung der Voltigierer und Voltigerpferde

2. Ausrüstung der Pferde

• A. Zäumung, Gebisse und Reithalfter
I. Gebiss gemäß „Erlaubte Gebisse“ und Ausrüstungsgegenstände“ 
Abb. 1 bis 7 zu § 70 der LPO

• C. Weiteres Zubehör
II. Beidseitig verschnallte Ausbindezügel aus Leder und/oder Gurtband 
(vgl. „Erlaubte Hilfszügel“ Abb. 28), […].

• F.  Hufbeschlag und Hufpflege
Diese müssen zweckdienlich und in Ordnung sein; nicht gestattet sind 
Bleiplatten oder Gewichte, ob sichtbar oder unsichtbar. 
Hufschuhe sind grundsätzlich erlaubt, solche, die über den Kronenrand 
des Hufes hinausreichen, sind nicht zugelassen.
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§ 72

• G. Bestimmungen für den Vorbereitungsplatz
Zusätzlich zu der unter Punkt 2. A, B, C, und D aufgeführten Ausrüstung 
ist folgende Ausrüstung erlaubt:

- Lauffer-/Dreieckszügel

- Gogue

- Chambon

- Doppellonge

Die Doppellonge auf dem Vorbereitungsplatz Voltigieren ist so zu 
verschnallen, dass sie am Gebissring eingehakt wird, von dort in 
Richtung Gurt läuft und somit der Wirkung eines Zügels/Ausbinders 
entspricht. Ein Durchziehen durch die Gebissringe und eine 
Zurückführung von dort an den Gurt (seitlich oder zwischen den 
Beinen) und eine damit einhergehende flaschenzugartige, dem 
Schlaufzügel entsprechende Wirkung ist nicht zulässig!
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Eine Umlenkung ab den am Gurt befestigten Ringen, ein Durchlaufen 
durch die Fußschlaufen und das Einschnallen in unterschiedlichen 
Höhen ist erlaubt. Die so definierte Nutzung der Doppellonge auf dem 
Vorbereitungsplatz Voltigieren kann auch in Kombination mit 
entsprechend erlaubten Hilfszügeln erfolgen.

- Nasennetz (Nosecover) gemäß „Sonstige erlaubte Ausrüstung“ Abb. 
26 zu § 70 C.V

Beim Longieren mit einem Voltigierer auf dem Pferd sind ausschließlich 
Lauffer-/Dreiecks- und Ausbindezügel erlaubt.

Anmerkung:

• Bisher gab es keine festen Bestimmungen für den Vorbereitungsplatz. 
Es war lediglich aufgeführt, dass diese den Belangen des Tierschutzes 
in Anlehnung an die Richtlinien Band 1, 2, 3 und 6 entsprechen müssen. 
Für die aufsichtsführenden Personen auf Voltigierturnieren war eine 
Anwendung daher bisher schwierig.
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§ 200 Ausschreibungen

1. Gruppenvoltigier-LP

• Zugelassen sind 7-jährige und ältere Pferde.

2.  Einzelvoltigier-LP

• Zugelassen sind 6-jährige und ältere Pferde.

3. Doppelvoltigier-LP

• Zugelassen sind 7-jährige und ältere Pferde.

Anmerkung:

• Hier wird der Entwicklungsgemäßheit des Pferdes Rechnung getragen.

VoltigierenVoltigieren
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§ 202 Anforderungen

• […] Alle Übungen müssen im Linksgalopp ausgeführt werden. In V-LP 
der Klassen E, A und L dürfen die Übungen im Handgalopp auf der 
linken oder rechten Hand ausgeführt werden.

1. Gruppen-LP

• Gruppen-LP bestehen grundsätzlich aus Pflicht und Kür bzw. Pflichtkür.

VoltigierenVoltigieren
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§ 204 Richtverfahren

• Die Bewertung der LP erfolgt […] mit gemeinsam oder getrennt
sitzenden Richtern.
Die Richter sitzen auf den Positionen A-B(-C-D-E-F). Die Bewertung der 
LP in den Kl. M, S und Junior kann durch eine Aufteilung der einzelnen 
Bewertungskategorien in Richterrotation erfolgen. S. u. www.pferd-
aktuell.de

Anmerkung:

• Gemeinsames Richten im Voltigieren ist veraltet und wird durch das 
zeitgemäßere Verfahren des getrennten Richtens ersetzt.

VoltigierenVoltigieren
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§ 208 Zeitmessung

• […] Innerhalb von 30 Sekunden nach Startfreigabe muss mit der 
Vorführung begonnen werden.

Anmerkung:

• Anpassung an das FEI-Reglement. 

VoltigierenVoltigieren
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Durchführungsbestimmungen

zu § 63 

I. Leistungsklassen

2. Startberechtigungsregelung 

4. Voltigieren:

• Lkl. 7: LP Kl. E

4.1 Gruppenvoltigieren

• a) LP der Kl. E:

- Startberechtigung maximal 2 Kalenderjahre in Kl. E

• b) LP der Kl. A 

- maximal dreimal die Endnote 5,2 5,5 oder höher in Kl. A
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Durchführungsbestimmungen

• c) LP der Kl. L

- maximal dreimal die Endnote 5,7 5,8 oder höher in Kl. L

- mindestens zweimal die Endnote 5,2 5,5 oder höher in Kl. A

- mindestens einmal die Endnote 4,7 5,0 oder höher in Kl. L

- mindestens zweimal die Endnote 5,2 5,5 oder höher in Junior

- mindestens vier Voltigierer der Gruppe sind bei Meldung zum Start 
nachweislich im Besitz des VA 3

• d) LP der Kl. M

- mindestens zweimal die Endnote 5,7 5,8 oder höher in Kl. L

- mindestens einmal die Endnote 5,2 5,3 oder höher in Kl. M

- mindestens zweimal die Endnote 5,7 5,8 oder höher in Kl. Junior

Anmerkung:

• Da nun alle Gruppen eine Wertnote von 10,0 in der Kür erreichen 
können, werden die Aufstiegsnoten entsprechend angepasst.
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Durchführungsbestimmungen

zu § 66.6.6

• Besteht während der Vorbereitung oder des Verlaufs einer LP
der Verdacht auf frisches Blut am Pferd, so wird das Pferd
untersucht und dazu ggf. die Prüfungsvorstellung dieses
Teilnehmers von einem verantwortlichen Richter unterbrochen
und das Pferd von diesem und/oder dem Turniertierarzt in
Augenschein genommen. Ist kein frisches Blut feststellbar, wird
die Prüfungsvorstellung fortgesetzt.

Sofern eine Unterbrechung der Prüfungsvorstellung dieses
Teilnehmers nicht möglich ist bzw. unangemessen erscheint, ist
unverzüglich nach Beendigung der Vorstellung gemäß § 67.6.1
sowie den diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen das
Pferd in Augenschein zu nehmen und ggf. im Nachhinein zu
disqualifizieren. Die erforderliche Entscheidung wird durch die
Richter der LP in Abstimmung mit dem untersuchenden Tierarzt
nach Beendigung der LP getroffen.
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Herzlichen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit

Oktober 2017 /Terharen


